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Die Regionaldirektorin 

 
 

D r u c k s a c h e  N r . :  1 3 / 1 6 0 3  
 
 
 
 

  13.11.2019 

Beschlussvorlage öffentlich 

 
 
Beratungsfolge Beratungsstatus Sitzung am TOP 
Verbandsausschuss vorberatend 02.12.2019 2.2 
Verbandsversammlung beschließend 13.12.2019  

 
 
Betreff: Ausschreibung einer Beigeordnetenstelle für den Bereich III (Planung) 

 
Beschlussvorschlag 
 
Die Verbandsversammlung beschließt für den Fall der Abberufung des Beigeordneten 
Herrn Martin Tönnes die Ausschreibung einer Beigeordnetenstelle für den Bereich III, 
Planung. Der Ausschreibungstext der Stellenausschreibung ist als Anlage 1 beigefügt 
(wird nachgereicht). 
 
 
Begründung: 

 

   
Gem. § 16 Abs. 4 Satz 6 RVRG i.V.m. § 71 Abs. 7 GO NRW ist bei einer Abwahl ein*e 
Nachfolger*in innerhalb einer Frist von sechs Monaten nach erfolgter Ausschreibung der 
Stelle zu wählen. Angesichts der Bedeutung der aktuellen Aufgaben und Vorhaben im 
Bereich III ist eine unverzügliche Nachfolgeregelung anzustreben.  
  
Gemäß § 71 Absatz 3 Satz 1 GO NRW müssen Beigeordnete die für ihr Amt erforderlichen 
fachlichen Voraussetzungen erfüllen und eine ausreichende Erfahrung für dieses Amt 
nachweisen. Gemäß § 119 Absatz 2 Satz 3 Landesbeamtengesetz NRW (LBG NRW) 
müssen Beigeordneten bei ihrer erstmaligen Berufung in ein Beamtenverhältnis auf Zeit 
unter Berücksichtigung der Regelaltersgrenze nach § 31 Absatz 2 LBG NRW die 
Voraussetzungen zur Ableistung einer Dienstzeit nach Satz 1 erfüllen können. 
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Finanzielle und haushaltsmäßige Auswirkungen sowie Folgewirkungen: 
 

1. Teilergebnisplan Kostenstelle      ; Kostenträger      ; Vorgangs-Nr.       
Teilergebnisplan Lfd. HH-Jahr 2020 2021 2022 2023 ff. 
Erträge                               
Personalaufwendungen                               
Sachaufwendungen                               
Abschreibungen und Zinsaufwand 
(6 % p. a. vom investiven Eigenanteil) 

                              

Summe (Eigenanteil)                          
Veranschlagt im Haushaltsplan Lfd. HH-Jahr 2020 2021 2022 2023 ff. 

Erträge                               
Personalaufwendungen                               
Sachaufwendungen                               
Abschreibungen und 
Zinsaufwand (6 % p. a. vom 
investiven Eigenanteil) 

                              

Summe                               
Abweichungen1                               

 
2. Teilfinanzplan Kostenstelle      ; Kostenträger      ; Investitions-Nr.       

Teilfinanzplan Lfd. HH-Jahr 2020 2021 2022 2023 ff. 
Einzahlungen                               
Auszahlungen                               
Summe (Eigenanteil)                          
Veranschlagt im Haushaltsplan Lfd. HH-Jahr 2020 2021 2022 2023 ff. 

Einzahlungen                               
Auszahlungen                               

Summe                               
Abweichungen1                               

1  Positiver Wert = Nachveranschlagung bzw. Deckung erforderlich 

3. Auswirkungen 

 Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung 
ist nicht erforderlich (Haushaltsverbesserung/-neutralität). 

 Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung 
ist erforderlich (Haushaltsverschlechterung). Erläuterungen siehe unten. 

 Folgewirkungen sind in dem o. g. Bedarf berücksichtigt.

Erläuterungen:      

4. Bilanz 
Veräußerungsgewinne bzw. -verluste können gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW zu 
zusätzlichen finanziellen Auswirkungen in der Bilanz führen. 

 Keine Auswirkungen, weil keine Veräußerungsgewinne bzw. -verluste entstehen. 

 Die finanziellen Auswirkungen aus Veräußerungsgewinnen bzw. -verlusten werden in den 
Erläuterungen dargestellt.

Erläuterungen:      

 
Sachbearbeiter/in Referat / 

Referatsleiter/in 
Bereich / 
Beigeordnete/r 

Regionaldirektorin 
Karola Geiß-Netthöfel 

Volz-Schwach, 
Silke 

Dr. Lange, Sabine Bereich I 
Regionaldirektorin 

 

Akt.zeichen   
   

 
 


